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Inhalt:	 Trächtigkeitsuntersuchungen – worauf ist zu achten?

			   Wichtiges zur Tätigkeit als Probenehmer/In

Ein neues Jahr – ein neues Glück.
Schau mit Dank zurück.
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 			   Konservierung:

	 	 	 o	 2 – 3 Tropfen in jedes Probefläschchen geben

	 	 	 o	 Leere Konservierungsmittelflaschen zurückschicken!

			   o	 Konservierungsmittel ist über die Kontrollliste zu bestellen.

			   o	 Mittel ist giftig! Verhalten bei Vergiftungen – siehe Innenseite 

	 	 	 	 Deckel Milchschachtel!

An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren 

Probenehmer/Innen für die tatkräftige Unterstützung 

während des ganzen Jahres bedanken!
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1. Trächtigkeitsuntersuchungen – worauf ist zu achten?

 	 	 Eine Trächtigkeitsuntersuchung ist frühestens 28 Tage nach der Besamung/ Belegung möglich

 	 	 Wird eine Trächtigkeitsuntersuchung über Milch bei einer Kuh gewünscht, ist dies auf der 	
	 	 Kontrollliste zu vermerken!

 		  Achtung – NEU: Vorgangsweise

		  Ab sofort befindet sich auf der Kontrollliste ein Feld „TU“ für Trächtigkeitsuntersuchung. 	
	 	 Wird nun eine Trächtigkeitsuntersuchung von einem Tier gewünscht, ist vom Probenehmer
	 	 zusätzlich ein Kreuz im Feld TU beim jeweiligen Tier zu setzen.

		  1. 	 Das Belegdatum wird auf der neuen Kontrollliste bei jedem belegtem Tier angedruckt.
		  2. 	 Jedoch wird nicht immer das aktuellste Belegdatum angedruckt.
	 	 3. 	 Somit muss das aktuelle Belegdatum, wie gehabt, im Feld „Bemerkungen“ immer hän-	
				    disch eingetragen werden, damit seitens Labor eine sichere und richtige Ergebnismittei-
lung 		      gewährleistet werden kann.	 	
		  4. 	 Die gewünschten Trächtigkeitsuntersuchungen müssen jedoch weiterhin unbedingt 	
	 	 	 	 mit dem Leuchtstift markiert werden. (Probeflaschennummer des betreffenden Tieres)
		  5. 	 Leuchtstifte sind über die Prüfstelle Labor Rotholz erhältlich.

		  Zusätzlich ist vom Probenehmer der Probenbegleitschein TU-LKV auszufüllen und 
		  dem Probenpaket beizulegen. 

 	 	 Wichtig: Kontrolliert E-Mail Adresse und Handynummer des Landwirtes auf der KO Liste!

 		  Über SMS wird dem Landwirt das Untersuchungsergebnis mitgeteilt. 

Richtig:							             Falsch:

Probenbegleitschein 

Unbedingt den Probenbegleitschein ausfüllen und mitschicken.

2. Wichtiges zur Tätigkeit als Probenehmer/In

 		  Kontrollintervall einhalten:
		  Es ist darauf zu achten, dass mindestens 9 Milchleistungskontrollen im Jahr durchgeführt 	
	 	 werden (Abhängig je nach Kontrollmethode laut Kontrollliste). Ist der Abstand zwischen zwei 	
	 	 Kontrollen größer als 75 Tage, erhalten die betreffenden Tiere auf dem 
	 	 Betrieb einen Teilabschluss!

		           Kontrollmethode ist auf 
		           der Kontrollliste ersichtlich


